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Der Staat stellt zusätzliche Ressourcen zur
Bekämpfung von Schädlingen in Dauerkulturen

bereit.
Автор(и): Растителна защита

Дата: 10.10.2016  Брой: 10/2016     

Auf seiner Sitzung hat der Verwaltungsrat des Staatsfonds "Landwirtschaft" eine zusätzliche Finanzierung in
Höhe von 1 Million BGN für die Herbstphase des staatlichen Beihilfeprogramms zur Kostenerstattung für

Landwirte im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Nationalen Programms
zur Schädlingsbekämpfung in Dauerkulturen während der Winterperiode genehmigt.

Der Staatsfonds Landwirtschaft stellt 1 Million BGN für die Herbstphase der
Schädlingsbekämpfung in Dauerkulturen bereit. Das Hauptziel der staatlichen Beihilfe ist es, die
Verluste der Landwirte durch die Ausbreitung von Schädlingen in Dauerkulturobstanlagen sowie in
Erdbeer- und Himbeerplantagen zu minimieren. In der Herbstphase werden Zuschüsse an kleine



електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие

ISSN 2815-522X

2 / 2

und mittlere Unternehmen – registrierte Landwirte, die Obstkulturen, Erdbeeren und Himbeeren
anbauen – vergeben.

Die Mittel sind für den Kauf von Pflanzenschutzmitteln zur Beschleunigung des
Laubzerfallsprozesses in der Wintersaison vorgesehen, die während der Zeit des massiven
Laubfalls im Herbst ausgebracht werden. Die Beihilfe wird in Form einer Kostenerstattung für
einen Teil der Aufwendungen von Landwirten gewährt, die Kern- und Steinobstarten, Erdbeeren
und Himbeeren anbauen. Im Rahmen des Programms werden in der Herbstphase Aufwendungen
von bis zu 100 BGN pro Hektar (inkl. MwSt.) gefördert.

Anträge auf Förderung werden vom 4. bis 18. November bei den Regionaldirektionen des
Staatsfonds "Landwirtschaft" entgegengenommen. Die Frist für die Berichterstattung über die
durchgeführten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Herbstspritzung ist der 30. November,
und die Frist für den Abschluss von Verträgen und die Auszahlung der Mittel im Rahmen der
staatlichen Beihilfe ist der 19. Dezember 2016.

Quelle: Staatsfonds "Landwirtschaft"

 


